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rer Instanz der Kreishauptmann und das Min-
nn.

dun Wie in 3 5 dargestellt, sind gewisse Gem-

Organe außer mit der reinen Gem Verwaltung
auch noch mit der Erledigung staatlicher Geschäfte
betraut. Der Stadtrat in RöSt, der Bürger-
meister in Kl St und der Gem Vorstand in Land-
Gem bilden, wie dort bemerkt, zugleich „das ört-
liche Organ der Staats= und Bezirksverwaltung,
soweit nicht andere Behörden dazu bestimmt
sind“. In dieser Eigenschaft stehen jene Organe
schlechthin unter staatlicher Aufsicht. Aufsichts-
behörden sind dieselben wie oben, doch tritt in
Ansehung der Polizeiverwaltung in RöSt (mit
Ausnahme der exemten Städte Dresden, Leipzig,
Chemnitz, Zwickau, Plauen) an Stelle des Kreis-
hauptmanns der Amtshauptmann (Organisa-
tionsS 9 G, das Ausscheiden der Stadt Gem
Plauen und Zwickau aus den Bezirksverbänden
pp. betreffend, v. 30. 4. 06, GVl 90).

RötO 15 131—135, KltOa VI, RLGO 1193—97.
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z 1. Geschichtliches — Gemeindeeinteilung.

1. Die Verhältnisse der Gem sind zuerst in der
Kommun v. 1. 6. 1758 in allgemeinen Umrissen

und sodann zusammenfassend geregelt worden
im Verwdikt v. 1. 3. 1822, das bis in die neueste

Zeit für eine weitverzweigte Gesetzgebung den
Stamm gebildet hat. Eine neue Grundlage schuf
die am 1. 12. 07 in Kraft getretene GemO v.

28. 7. 06, deren Hauptbedeutung in sachlicher
Hinsicht in der Aufhebung der Lebenslänglichkeit
der Ortsvorsteher, in formaler Hinsicht in der
Zusammenfassung des geltenden Rechts besteht.
Aus äußeren Gründen wurden indessen gewisse
Bestimmungen und insbesondere diejenigen über

Organisation)

den persönlichen Gem Verband in das Kodifika-
tionswerk nicht eingeschlossen und so bilden neben
der Verfassungsurkunde und der GemOrdnung
das G über die GemAngehörigkeit v. 16. 6. 85,
das G v. 8. 8. 03 über die GemBesteuerungs-

rechte, das KörperschaftsforstGv. 19. 2. 02, das
Gv. 5. 9. 05 über die Pensionsrechte der Körper-

schaftsbeamten die derzeitigen gesetzlichen Bestim-
mungen, denen eigentümlich ist die grundsätzliche
rechtliche Gleichstellung der städtischen und länd-
lichen Gem, die Erhaltung eines besonderen
Gem Bürgerrechts und die verfassungsmäßige
Wahrung der Gem als der „Grundlagen des
Staatsvereins“.

Gemeindeeinteilung.
J. Die Gem werden eingeteilt in Gem mit mehr

als 50 000 E. (große Städte), mit mehr als 10 000
bis 50 000 E. (mittlere Städte) und in die übrigen
Gem (kleine Städte und Land Gem), die wieder
in 3 Klassen (Gem von mehr als 4000 bis 10 000 E.,
Gem von mehr als 1000 bis 4000 E., Gem bis

1000 E.) zerfallen. Maßgebend ist das Ergebnis
der 2 letzten Volkszählungen; nach dem Stand
vom 1. Januar 1911 gibt es 2 große Städte (Stutt-
gart und Ulm), 15 mittlere Städte und weitere
1888 Gem. Die Stadteigenschaft verleiht nur
einen gewissen Ehrenvorzug, der in den Titeln
der Gem Beamten sich zeigt, im übrigen bringt
die GemEinteilung einen grundsätzlichen Unter-
schied in der rechtlichen Stellung der Gem nicht
mit sich, sie hat hauptsächlich nur Bedeutung
bezüglich der Zahl und Bczüge der Gem Vertre-
ter, der Bestätigung der Ortsvorsteher, die in
großen Städten dem König, sonst der Kreisregie-
rung zusteht, der Strafbefugnis des Ortsvor-
stehers, und der Art der Ausübung der Staats-
aufsicht.

Ueber zusammengesetzte Gem und TeilGem
vgl. unten § 6.

II. Die Aufteilung des Staatsgebiets in Gem-
Bezirke ist bereits auf Grund des G v. 18. 6. 49

ohne Ausnahme vollzogen worden. Die Bildung
neuer Gem (ebenso wie die Vereinigung mehrerer
Gem) erfordert die Zustimmung der beteiligten
Gem und Genehmigung des Min Inn;z falls jedoch
eine Aenderung der Oberamtsbezirkseinteilung
damit verbunden ist, ein Gesetz. Die Erhebung
einer TeilGem zu einer selbständigen Gem kann

auf Antrag unter bestimmten gesetzlichen Voraus-
setzungen durch den Min Inn verfügt werden.

#5+# 2. Organische Vertretung der Gemeinden
im allgemeinen.

I. Die Vertretung der Gem und die Verwaltung
ihrer Angelegenheiten kommt dem Gemein-
derat mit Hilfe der erforderlichen Gem Beam-
ten zu. Ihm zur Seite steht der Bürger-
ausschuß, der in den gesetzlich bestimmten
Fällen zur Mitwirkung an der Verwaltung berufen
ist und die doppelte Natur eines Kontrollorgans
und eines in beschränktem Umfang mitverwal-
tenden Organs hat. In diesem Zusammenwirken
zweier besonderer Gem Kollegien in allen
Gem, welche von der Bürgerschaft nach dem-
selben Wahlverfahren aus demselben Personen-
kreis gewählt sind, ist das besondere Merkmal der
württembergischen Gem Verfassung zu erblicken.
Die Vertretung nach außen kommt dem Gem-
Rat allein zu. Neben den GemAngelegenheiten
hat der GemRat gemäß den gesetzlichen Be-
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stimmungen bei der Erfüllung staatlicher Aufgaben
mitzuwirken. Hier kommt seine Tätigkeit als
GemGericht, Schätzungsbehörde, Inventurbehör-
de, Waisenrat, Hinterlegungsstelle beispielsweise
in Betracht. Die überwachende Tätigkeit des
Bürgerausschusses besteht hauptsächlich in der
Ueberwachung des Gempaushalts nach dem
Voranschlag, und der Durchsicht der Jahresrech=
nungen, in dem Recht der Beschwerdeführung
über Gem Rat und GemBeamte, die Mitverwal-
tung zeigt sich bei Beschlüssen über die Verände-
rung des Gem Bezirkes, die Regelung der öffent-
lichen Abgaben und Gebühren, über Schuldauf-
nahmen, Grundstocksangriffe, Waldausstockungen,
Erwerbung von Grundeigentum, wenn der Wert

eine gewisse Höhe (3000, 2000, 1000 Mk.) über-
steigt, Uebernahme bleibender Haftverbindlich-
keiten, Errichtung neuer Gem Aemter, Regelung
der Beamtengehalte, Nachlässe und Freigebig-
keitsleistungen: außerdem hat der Bürgerausschuß
ein allgemeines Recht der Initiative. Eine be-
sondere Stellung als Organ der Gem nimmt der
Ortsvorsteher ein. Er ist nicht bloß Vor-
sitzender des Gem Rats, der als solcher dessen Ge-
schäftsleitung hat und ihn nach außen hin vertritt,
sondern auch Leiter der gesamten Gem Verwal-
tung, der alle eine kollegiale Beschlußfassung, ins-
besondere eine sachliche Entschließung nicht er-
fordernden Geschäfte erledigt, die den Gem ge-
setzlich überlassene Ortspolizei in eigener Zu-
ständigkeit regelmäßig ohne Mitwirkung des
Gemats verwaltet und weiterhin das subsidiäre
unterste Staatsorgan, das alle örtlichen Ge-
schäfte der allgemeinen Staatsverwaltung voll-
zieht, soweit hierfür nicht besondere Behörden.
bestimmt sind. In letzterer Eigenschaft ist der
Ortsvorsteher namentlich Standesbeamter, Voll-
streckungsbeamter, Hilfsbeamter der Staatsan-
waltschaft, Sühnebeamter, Beamter für die Ein-
kommensteuer, örtlicher Beamter für die Arbeiter-
versicherung; auf die Mitwirkung des Ortsvor-
stehers in staatlichen Angelegenheiten besteht
teilweise ein Anspruch der Gem, die Mitwirkung
ist eine Pflicht des Ortsvorstehers und erfolgt
ohne Entgelt aus der Staatskasse, ist somit eng
verbunden mit der GenVerwaltung.

schläge können so verbunden werden, daß sie ge-
genüber andern als ein Vorschlag erscheinen),
der freien Listen (der Wähler kann die zu
Wählenden aus verschiedenen Vorschlägen ent-
nehmen, „panachieren“ und sog. Wilde wählen),
der beschränkten Stimmenhäufung
(bis zu 3 Stimmen). Die Verteilung der Stellen
erfolgt nach dem belgischen Verfahren; die Ge-
samtzahl der auf einen Wahlvorschlag gefallenen
Stimmen wird der Reihe nach durch 1, 2, 3 usw.
geteilt, von den dabei gefundenen Zahlen werden
so viele Höchstzahlen ausgesondert und der Größe
nach geordnet, als Mitglieder zu wählen sind,
jedem Wahlvorschlag werden so viele Stellen
zugewiesen, als Höchstzahlen auf ihn fallen. Die
Verteilung der Stellen auf die einzelnen Wahl-
vorschläge erfolgt nach Maßgabe der Stimmenzahl.

Die Mitglieder des Gemats beziehen als
solche keinen Gehalt, sie haben jedoch als Ent-
schädigung für Zeitversäumnis, wenn dies in
Gem erster Klasse nicht durch Gem Satzung aus-
geschlossen und in kleineren Gem durch Satzung
bestimmt wird, Taggelder im Höchstbetrag von
5 Mk., 10 Mk. (mittlere Städte), 15 Mk. (große
Städte). Der Gem Rat kann sich nur auf Beru-
sung des Vorsitzenden versammeln und verhandelt

regelmäßig in öffentlicher Sitzung.

——

#53. Organisation im einzelnen. Nach diesem
allgemeinen Zuständigkeitskreis gliedern sich die
Organe der Gem in

a) Gemeinderat, bestehend aus dem
Ortsvorsteher als Vorsitzendem und 4 bis 42 wei-

teren Mitgliedern je nach der Größe der Gem.
Die Mitglieder werden von den wahlberechtigten

Bürgern aus ihrer Mitte auf 6 Jahre regelmäßig
im Dezember durch unmittelbarc geheime Stimm-
abgabe in der Art gewählt, daß je nach 2 Jahren
ein Dritteil ausscheidet und durch neue Wahl er-

setzt wird. Bei der Wahl entscheidet die verhält-
nismäßige Stimmenmehrheit und bei Stimmen-
gleichheit das Los. In großen und mittleren
Städten erfolgt die Wahl nach dem Grundsatz
der verhältnismäßigen Vertretung der Wähler
(Proportionalwahl).

Das Abstimmungsverfahren erfolgt hierbei
nach dem System der konkurrierenden

Listen (die Abstimmung geschieht nicht nur für
eine bestimmte Person, sondern gleichzeitig für
den Wahlvorschlag einer Wählervereinigung),
der Listenkoppelung (mehrere Wahlvor-

b) Bürgerausschufß. Die Zahl der Mit-
glieder ist so groß, wie diejenige des Gem Rats
einschließlich des Ortsvorstehers. Die Wahl er-
folgt in gleicher Weise wie beim GemRat, jedoch
nur auf die Dauer von 4 Jahren. Die Mitglieder
des Gemats sind vom Eintritt in den Bürger-
ausschuß ausgeschlossen und erhalten als solche
keinen Gehalt. Bezüglich der Taggelder sind sie
den Gemzatsmitgliedern gleichgestellt. Der Bür-
gerausschuß wählt aus seiner Mitte einen Ob-
mann. Diejenigen Gegenstände, bei denen die
Beschlüsse des Gem Rats der Zustimmung des
Bürgerausschusses bedürfen, sind in der Regel
zunächst in gemeinsamer Sitzung beider Kollegien
zu beraten, die Beschlußfassung erfolgt in abge-
sonderter Abstimmung. Besteht eine Meinungs-
verschiedenheit zwischen den beiden Kollegien, so
ist, wenn der Gem-Rat es beschließt, eine Ab-

stimmung des vereinigten Kollegiums ohne Un-
terscheidung der jedem Kollegium zugehörigen
Stimmen (Durchzählung) herbeizuführen. Bei
dieser Abstimmung steht sowohl dem Ortsvorsteher
als dem Obmann des Bürgerausschusses eine
Stimme zu, bei Stimmengleichheit ist der Be-
schluß als nicht zustande gekommen zu betrachten.

c) Ortsvorsteher. Die Besonderheit in
Württemberg besteht darin, daß der Ortsvor-
steher von den wahlberechtigten Gem Bürgern
unmittelbar in geheimer Wahl gewählt wird, die
frühere lebenslängliche Amtsdauer ist nach wechsel-
vollen Verhandlungen in der GemOrdnung für
die vor der Verkündigung des Gesetzes gewählten

Ortsvorsteher erhalten geblieben, für die nachher
gewählten Ortsvorsteher auf einen Zeitraum
von 10 Jahren eingeschränkt worden. Wählbar
ist jeder Deutsche nach Zurücklegung des 25.
Lebensjahres, sofern nicht die auch den Ausschluß
von sonstigen Gem Wahlen herbeiführenden
Gründe zutreffen, von dem Alterserfordernis ist
eine Entbindungsmöglichkeit vorgesehen. Die
Wahl bedarf der Bestätigung durch die Kreisregie-
rung, in großen Städten durch den König; die
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Bestätigung ist in der Regel eine freie, jedoch darf
die Bestätigung eines mit mindestens 3#8 der Stim-
men Gewählten nur auf einen Ausspruch des
Disziplinarhofs für Körperschaftsbeamte und eines
nach Ablauf einer Wahlperiode mit mehr als der
Hälfte der Stimmen Wiedergewählten nur auf
einen Ausspruch des Min Inn, daß die GemVer-
waltung notleiden würde, versagt werden. Der
Titel des Ortsvorstehers ist in den Städten
„Stadtschultheiß", sonst „Schultheiß"; der Titel
„Oberbürgermeister“ wird nur zur Auszeichnung
verliehen.

# 4. Gemeindebeamte. In jeder Gem ist zur

Führung des Kassen- und Rechnungswesens ein
GemPfleger (Stadtpfleger) bestellt, außerdem
kann die Anstellung eines oder mehrerer Rats-
schreiber für die Führung der Protokolle und die
Besorgung der Kanzleiangelegenheiten angeord-
net werden. Weitere Beamte können zur Erledi-

gung von besondere Fachkenntnis erfordernden
Geschäften bestellt werden. Zur Besorgung der
untergeordneten Geschäfte werden in jeder Gem
Unterbeamte angestellt. In großen und mittleren
Städten ist die Anstellung von besoldeten Mit-
gliedern des GemRats, die vollberechtigte Mit-
glieder sind, vorgesehen, ihre Zahl darf zuzüglich
des Ortsvorstehers nicht mehr als  der unbe-
soldeten Mitglieder betragen, sie werden von den
vereinigten Kollegien auf Zeiträume von nicht
weniger als 6 Jahren gewählt, und haben die
Befähigung zum höheren Justiz-, Verwaltungs-,
Finanz-, bautechnischen oder gerichtsärztlichen
Dienst nachzuweisen.

Die Anstellung der Gem Beamten wird im all-
gemeinen durch den Dienstvertrag geregelt und
erfolgt bei dem GemPfleger auf bestimmte Zeit
von mindestens 3 Jahren, bei den andern Beamten

auf bestimmte oder unbestimmte Zeit. Inletzterem
Fall ist bei Berufsbeamten eine Kündigungsfrist
von 6 Monaten einzuhalten, falls keine andere
Frist vereinbart ist. Mit Ablauf von 10 Dienst-
jahren gilt das Dienstverhältnis bei Berufsbeam-
ten auf 10 Jahre verlängert, falls es nicht recht-
zeitig gekündigt wird. Die Anstellung der Unter-
beamten erfolgt regelmäßig auf Zmonatliche
Kündigung. Den GemBeamten sind ähnliche
Verpflichtungen auferlegt wie den Staatsbeamten.

# 5. Staatsaufsicht über die Gemeindever-
waltung. Die GemO hat im a 8 das Selbst-
verwaltungsrecht der Gem als Rechtsgrundsatz
aufgestellt „innerhalb der durch die Gesetze fest-
gestellten Schranken“; unter diesen Schranken ist
der verfassungsmäßige Grundsatz der Staatsauf-
sicht in vielen Einzelbestimmungen und allgemein
im 9. Abschnitt der GemOnachfolgenden Grund-
zügen näher geregelt worden.

a) Die Staatsaufsicht wird ausgeübt unter der
Oberaussicht des Min Inn in den großen und mitt-
leren Städten durch die Kreisregierung, in den
Übrigen Gem durch Oberamt und Bezirksrat, die
Aufsicht über die Polizeiverwaltung wird durch
die Oberämter ausgeübt.

b) Sie äußert sich einmal darin, daß bei einer
Reihe von Gemeschlüssen die Genehmigung der
Staatsaufsichtsbehörde Bedingung der Gültigkeit
ist. Ein unbeschränktes Genehmigungsrecht be-
steht namentlich bei Beschlüssen, die künftige Ge-
nerationen berühren, über Veräußerung von

Grundeigentum, Grundstocksangriffe, Kapitalauf-

nahmen, bleibende Haftverbindlichkeiten, größere
Freigebigkeitsleiungen, Verteilung von Gem-
Vermögen. Sodann besteht eine allgemeine Auf-
sicht dahin, daß die Gem ihre gesetzlichen Befug-
nisse nicht überschreiten, ihre gesetzlichen Verbin-
lichkeiten erfüllen, und daß die gesetzlichen Vor-
schriften über die Geschäftsführung bei der Ver-
waltung der GenAngelegenheiten beobachtet
werden. Ein weitergehendes Ausfsichtsrecht ist
vorgesehen gegenüber der Bewirtschaftung der
Gem Waldungen und der gesamten Pol Verwal-
tung, sofern bei letzterer auch aus Zweckmäßig-
keitserwägungen in die örtliche Pol Verwaltung
eingegriffen werden darf.

e) Die Mittel der Staatsaufsicht bestehen in
regelmäßigen und unvermuteten Visitationen,
Berichtseinziehungen, Außerkraftsetzung ungesetz-
licher Beschlüsse, in der Zwangsetatisierung, falls
eine der Gem gesetzlich obliegende öffentlich-
rechtliche Verbindlichkeit nicht erfüllt wird, mit
der sich etwa anschließenden Zwangsersatzvor-
nahme. Eine bestrittene Frage ist, ob gegen die
Gem als solche das Zwangsmittel der Exekutiv=

strafe zulässig ist; ein gesetzlicher Hinderungsgrund
besteht nicht, nur haben die Behörden Schenu vor
der Anwendung dieses Mittels und versuchen,
ihre Anordnungen nötigenfalls durch Androhung
und Verhängung von Disziplinarstrafen durch-
zusetzen. Die Disziplinarstrafgewalt (Verweis
und Geldstrafe) steht den Staatsaufsichtsbehörden
bei Pflichtwidrigkeiten der Mitglieder der Gem-
Kollegien und der Gem Beamten, mögen sie sich
gegen den Staat oder die Gem richten, zu. Ueber
die Amtsenthebung und Dienstentlassung ent-
scheidet der Disziplinarhof für Körperschafts-
beamte.

d) Zum Schutz gegen einen Mißbrauch des
Aussichtsrechtes dient die VerwBeschwerde und
die Rechtsbeschwerde an den VerwGerichtshof,
falls für letztere die sonstigen gesetzlichen Vor-
aussetzungen gegeben sind; nur in gewissen Fällen
(namentlich bei Verfügungen über Gem Satzungen)
ist sie erleichtert.

s6. Zusammengesetzte Gemeinden und Teil-
emeinden. Eine Gem kann aus mehreren räum-

ich getrennten Orten bestehen, ohne daß sie sich
rechtlich von den geschlossenen Gem unterscheidet.
Dagegen kann eine Gem auch TeilGem mit
selbständiger Rechtsfähigkeit d. h. solche Orte ent-
halten, welche eigene Markung besitzen, und den
aus dem Markungsbesitz entspringenden Auf-
wand selbst tragen oder ein besonderes Ortsver-
mögen in eigener Verwaltung besitzen. In diesem
Fall befinden sich in der „zusammengesetzten Ge-
meinde“ eine oder mehrere Teilgemeinden,
welche die rein örtlichen Angelegenheiten selbst
besorgen. Auf die zusammengesetzte Gem finden
die für alle Gem gegebenen Vorschriften mit den
Aenderungen Anwendung, die sich aus dem Vor-
handensein der Teil Gem ergibt. Für die TeilGem
gelten nur gewisse in Abschnitt 7 der GemO ent-
haltene Bestimmungen. Die Vertretung der
TeilGem kommt inTeil Gem, die wenigstens 20
Gem Bürger zählen, einem Teilgemeinderat von
mindestens 3 Mitgliedern zu, in TeilGem mit
mehr als 500 Einwohnern steht diesem ein Teil-
bürgerausschuß zur Seite. In kleineren TeilGem
kommt die Verwaltung und die Vertretung der
TeilGem der Gesamtheit der Gem Bürger (Teil-



Württemberg — Baden 89

gemeindeversammlung) zu. In jeder TeilGem,
welche nicht Sitz des Ortsvorstehers ist, muß ein
Teilgemeindevorsteher — Anwalt —aufgestellt

werden. Die näheren Verhältnisse der zusammen-
gesetzten Gem und der TeilGem sind in einer von
der Kreisregierung zu genehmigenden Satzung
zu regeln. Die zusammengesetzten Gem, welche
die Gem Verwaltung mannigfach verwickeln, sind
häufig; nach dem Stand von 1911 gibt es bei
1905 Gem 605 zusammengesetzte Gem mit 2623

Teil Gem.

Literatur; Michel, Gemeinde= und Bezirks-

ordnung, 1909; v. 65z, Staatsrecht des Kgr. Württem-

berg, 1908 S 271 ff; Bazille, GemAngehörigkeitsgesetz

1910; Springer, Berfassungs= und Verw Organisation

der Städte (Schriften des Bereins für Sozlalpolitik Bd. 120

2. Heft, Württemberg) 1905.

Zeitschriften: Württ. Gemeindezeitung; Boschers Zeit-

schrift für freiwillige Gerichtsbarkeit und Gemeindeverwal-

lung; Württ. Zeitschrift für Rechispflege und Verwaltung.

Oofsatder.

E. Baden

#5ö 1. Borbemerkung. 1 2. Arten, Zusammensetzung und

Berufung der Gemeindeorgane. 1 3. Zuständigkeit der un-

mittelbaren Organe und Berhältnis zu einander. 3 4. Rechts-

stellung der mittelbaren Gemeindeorgane. 1 5. Disziplinar-

gewalt über die Gemeindeorgane.

5 1. Borbemerkung. Die rechtliche Grundlage
der heutigen GemOrganisation in Baden bilden
die aus der alten GemO v. 31. 12. 31 hervor-

gegangenen und nunmehr als zwei selbständige
Gesetze behandelten Gem Ordnung und Städte-
ordnung, die beide zu wiederholten Malen, zu-
letzt durch die Novelle v. 19. 11. 06 und 26. 9. 10
einer umfassenden Revision unterzogen wur-
den; die Gem Ordnung findet eine gewisse Er-
gänzung durch das ebenfalls unterm 31. 12. 31
erlassene Bürgerrechtsgesetz. Die St erstreckt sich
kraft Gesetzes auf die Städte Karlsruhe, Mann-
heim, Freiburg, Pforzheim, Heidelberg, Baden
und Konstanz; andere Städte mit mehr als 3000
Einwohnern können sich der StOfreiwillig unter-
stellen (Gv. 24. 6. 74 à 3) (dies haben die Städte
Bruchsal, Lahr und Offenburg getan). Trotz
der sormellen Verschiedenheit der Gesetzesgrund-
lage zeigen alle Gem doch in materieller Hinsicht
heute wieder wie im Jahre 1831 im wesentlichen
einen einheitlichen Charakter, nur ist an die Stelle
der in der alten Gem Ordnung angenommenen
geschlossenen Bürger Gem, soweit es sich um die
Geltendmachung politischer Rechte handelt, die
EinwohnerGem getreten. In den St Otädten
ist die alte Ortsbürgergemeinschaft vollständig
aufgehoben, alle in der Gem aktiv berechtigten
Mitglieder werden hier unter der Bezeichnung
„Stadtbürger“ zusammengefaßt. In den übrigen
Gem besteht der Kreis der Ortsbürger als beson-
dere Gemeinschaft mit gewissen Aufenthalts- und
wirtschaftlichen Berechtigungen (Allmendnutzung
u. a.) noch weiter, daneben erscheinen aber hier
und zwar seit der Novelle v. 11. 7. 96 in sämtlichen

Gem, auch alle diejenigen Personen als aktivberech-
tigt, welche die für die Erlangung des Stadt-

derungen erfüllen, die sogen. wahlberechtigten

Einwohner (GemO 5 10). Wegen des Inhaltes.
dieser Anforderungen im einzelnen vgl. den Art
Gemeindemitgliedschaft; hier sei nur nochmals.
darauf hingewiesen, daß zur Erlangung der poli-
tischen Rechte in der Gem zwar keine Geldleistung
verlangt wird, aber Zurücklegung des 25. Lebens-
jahres, zweijähriger Aufenthalt in selbständiger
Lebensstellung, Verpflichtung zur Zahlung einer
Umlage in den Gem, in denen solche erhoben wer-
den und Erfüllung der der Gem gegenüber be-
stehenden Abgabenverpflichtungen. Der Erwerb
des badischen Staatsbürgerrechts wird für Reichs-
angehörige nicht gefordert (GemO#10,StO# 7).

§ 2. Arten, Zusammensetzung und Berufung
der Gemeindeorgane. Als unmittelbare
Organe, deren Träger ihre Stellung nicht aus der
Amtsgewalt eines anderen Organes, sondern
allein aus der Gemeindeverfassung ableiten, be-
sitzen die badischen Gem den Gemeinderat
(in den St OStädten „Stadtrat“ genannt), den
Bürgermeeister (in den StOtädten als.
„Oberbürgermeister“ bezeichnet) und den Bür-
gerausschuß, an dessen Stelle in Gem mit
weniger als 500 Einwohnern die aus den Gem-
Bürgern und wahlberechtigten Einwohnern ge-
bildete Gemeindeversammlung tritt.
In den nicht der StOunterstellten Gem wird der
Bürgerausschuß auch in größeren Orten, wenn
es sich um Fragen des Bürgernutzens oder um

Gemeinheitsteilungen handelt, durch die Ver-
sammlung der stimmfähigen Gemeindebür-
ger vertreten (GemO##8, 9, 39, 57, StO5W15,
16 und 57).

Als mittelbare Gemprgane kennen die
badischen Gesetze die tändigen Kommis-
sionen, die zur Unterstützung des Gemeinde-
(Stadt--)Rates in einzelnen Verw Zweigen dienen,
und die berufsmäßig tätigen Beamten im
eigentlichen Sinne. Die Einrichtung
ständiger Kommissionen ist nach der StOin weit-
gehendem Umfange zugelassen und für gewisse
Fälle (für die Verwaltung des Volksschul-, des
Armenwesens, der öffentlichen Gesundheitspflege
und zur Ueberwachung des Kassen= und Rech-
nungswesens) gesetzlich vorgeschrieben; in den
übrigen Gem ist deren Bildung gestattet, wenn
die Gem mindestens 2000 Einwohner zählt
(GemO128; StO s 27 und 28). Die Beomten
im eigentlichen Sinne werden nnterschieden in
„Gemeindebeamte“ und „Gemeindebedienstete",
die in der StObeide wieder unter der Bezeich-
nung der „städtischen"“ Beamten zusammengesaßt
werden. Notwendige Beamte sind der Ratschrei-
ber und der Gemeinde-(Stadt-Rechner.

2. Der Gemeinderat besteht außer dem
Bürgermeister aus 3 bis 18 Mitgliedern, deren

Zahl durch GemBeschluß mit Staatsgenehmigung
festgesetzt wird; der Stadtrat wird zusammen-
gesetzt aus dem Oberbürgermeister, einem oder
mehreren Bürgermeistern (Beigeordneten) und
der durch das Ortsstatut bestimmten Zahl von
Stadträten. In den Städten, die sich freiwillig
der StOunterworfen haben, kann von der Wahl
von Bürgermeistern Umgang genommen, anderer-
seits kann in Gemeinden von mehr als 4000 Ein-

wohnern neben dem Bürgermeister noch ein zwei-
ter Bürgermeister berufen werden (§§ 14, 15, 24

bürgerrechts in der StO vorausgesetzten Ansor-= GemO; # 17, 13 StOund a 3 des Gv. 24. 6. 74).
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